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Statuten der SeGeWo Wohnbaugenossenschaft SI. Gallen 

Name, Zweck und Mittel 

Art. I Name und Sitz 

Unter dem Namen SeGeWo Wohn baugenossenschaft St. Gall cn besteht eine auf unbe­
schränkte Dauer gegründete gemeinnützige Genossenschaft nach Art. 828 ff. des Obligatio­
nenrechts (OR) mit Sitz in St. Gallen. 

Art.2 Zweck und M ittel 

I Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe und 
Mitverantwortung guten und pre isgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie 
ist bestrebt, insbesondere Menschen in de r zweiten Lebenshälfte Räume anzubieten und das 
Zusammenleben im Sinn gesamtgese llschaftli cher Verantwortung und gegenseit iger Solidari­
tät zu fördern. Die Genossenschaft kann in ihren Gebäuden auch Räume für geschäft liche 
Dienstle istungen anbieten. 

2 Die Genossenschaft sucht d iesen Zweck zu erreichen du rch 

a) Erwerb von Bauland und Baurechten, 

b) Bau und Erwerb von Liegenschaften, die den ze itgemässen genossenschaftli chen Wohnbe-
dürfnissen entsprechen, 

c) Bereitstellung von Wohnungen in solider und einfacher Bauweise; 

d) sorgfaltigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten, 

e) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaft­
lich vertretbare Art und Weise erneuert werden können, 

f) Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförde­
rungsgesetz (WSG) bzw. nach entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen, 

g) Verwaltung und Verm ietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete. 

J Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewilIDstreb ig . 

.. Die Genossenschaft kaml sich an Unternehmen und Organisationen mit g le ichen oder ähn li­
chen Zielsetzungen betei ligen. Sie kaJU1 Mitglied von ({ Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 
Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger» sein. 
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1. Mitgl iedschaft: Erwerb, Verlust und Pflichten 

Art. 3 Enverb der Mitgliedschaft 

I Mitglied der Genossenschaft kann jede vo lljährige, handlungsfähige natürliche Person sowie 
jede juristische Person werden, welche mindestens einen Genossenschaftsantei l in der Höhe 
von e HF 50'000.- übern immt. 

2 Die Aufnahme erfolgt aufgrund eines schriftlichen Beitrittsgeslichs nach vo ll ständiger Ein­
zahlung des Genossenschaftsanteil s von CHF 50'000.- durch einen Beschluss des Vorstands. 

1 Der Vorstand führt ein Mitg li cderreg ister. 

" Die Abt retung eines Anteilscheins begründet keine Übertragung der Mitgliedschaft. 

Art. 4 Erlöschen der Mitgliedschaft 

I Die Mitgl iedschaft erlischt 

a) bei natürlichen Personen durch AustrilI , Ausschluss oder Tod, 

b) bei juristischer Person durch Austri tt , Ausschluss oder Auflösung. 

2 Beim Erlöschen der Mitgliedschaft erfolgt die Rückzahlung der Anteil scheine nach Al1ikel 
14 der Statuten. 

Art. 5 Austritt 

I Der Austritt aus der Genossenschaft kann durch schriftliche Anzeige an den Vorstand und 
unter Beachtung einer einjährigen Kündigungsfrist auf Ende eines Kalenderjahres erklärt 
werden. 

2 Der Vorstand kan11 in begründeten Fällen den Austritt unter Beachtung einer kü rzeren Kün~ 
digungsfri st oder auf einen anderen Zeitpunkt bewilligen, insbesondere bei Kündigung des 
Mietve rhältnisses auf das Ende der mietrechtlichen Kündigungsfrist. 

J Sobald der Beschluss zur Auflösung der Genossenschaft gefasst ist, kann der Austritt nicht 
mehr erkl ärt werden. 

3 Einbezahlte Darlehen werden auf den vel1raglich vereinbarten Termin hin zurückerstattet. 

" Das austretende Mitglied hat keinen Anspruch auf we iteres Genossenschaftsvermögen. 
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Art. 6 Tod des Mitglieds, Auflösung der juristischen Person 

I Die Mitgliedschaft erli scht in der Regel mi t dem Tod eines Mitg lieds oder der Auflösung 
e iner juristischen Person auf das Ende des Geschäftsjahres, in dem der Tod oder die Auflö­
sung erfolgt ist. 

2 Die oder der im gleichen Haushalt lebende Ehepartnerin oder Ehepartner ei nes verstorbenen 
Mitglieds kann die Mitgliedschaft des verstorbenen Mitglieds und gegebenenfa lls den Miet­
vertrag übernehmen. Das gleiche gi lt fti r eingetragene Partnerinnen und Partner sowie für 
Lebenspartncrinnen und -pm1ner. sofern letztere nachweisen können, dass sie Erben des ver­
storbenen Mi tglieds sind. 

Art.7 Ausschluss 

I Ein Mitglied kann jederzeit durch den Vorstand aus der Genossenschaft ausgeschlossen 
werden, wenn ein wichtiger Grund oder einer der nachfolgenden AusschlussgrO nde vorliegt: 

a) Verletzung genereller Mitgliedschaftspflichten, insbesondere der genossenschaftl ichen 
Treuepflicht, Missachtung statutenkonformer BeschlUsse der Generalversammlung oder 
des Vorstands sowie vorsätzliche Schädigung des Ansehens oder der wirtschaftlichen Be­
lange der Genossenschaft ; 

b) Missachtung der Pflicht, selber in den gemieteten Wohnungen zu wohnen und dort zivil­
rechtlichen Wohnsitz zu haben; 

c) Zweckentfremdung der Wohnung, namentlich wenn sie und dazugehörende Nebenräume 
vorwiegend zu geschäftlichen Zwecken benutzt werden; 

d) Ablehnung eines zumutbaren Umsiedhmgsangebotes bei Unterbelegung; 

c) Missachtung der Bestimmungen von Statuten und Vennietungsreglement Ober die Unter­
miete; 

f) Ablehnung eines zumutbaren Umsiedlungsangebotes, wenn das zuständige Organ e inen 
Beschluss über Umbau oder Abbruch der betreffenden Liegenschaft gefasst hat; 

g) Vorliegen eines ausserordentlichen mietrechtlichen Kündigungsgrundes, insbesondere 
nach den Art . 257d OR, 257f OR, 266g OR, 266h OR sowie anderer Verletzungen des 
Mietvel1rages; 

h) Verl etzung von Bestimmungen der Wohnbauförderung, aufgrund derer die Genossenschaft 
das Mietverhältnis kündigen muss, sofern kein zumulbares Umsiedlungsangebot gemacht 
werden kann oder e in solches abgelehnt worden ist. 

2 Dem Ausschluss hat eine entsprechende Mahnung vorauszugehen, ausser wenn die miet­
rechtliche Kündigung nach Art 257f Abs. 4 OR erfolgt. 

] Der Beschluss über den Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied durch e ingeschriebenen 
Brief mit Begründung und Hinweis auf das Rekursrecht an die Genera lversammlung zu e­
röffnen. 
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4 Dem ausgeschlossenen Mitglied steht wälu-end 30 Tagen nach Empfang der Mitteilung das 
Rekursrecht an die Generalversammlung zu. Der Rekurs an die Generalversammlung hat kei­
ne aufschiebende Wirkung, doch hat die ausgesch lossene Person das Recht, in der General-

versammlung ihre Sicht selber darzu legen oder darlegen zu lassen. 

5 Die Anrufung des Geri chts nach Alt. 846 Abs. 3 OR innert 3 Monaten bleibt vorbehalten. 
Sie hat ebenfalls keine aufschiebende Wirkung. 

Art. 8 Auflösung des Zusammenlebens von Ehepaaren und Paaren in einge tragener 
Partnerschaft 

I Weist das Gericht in einem Eheschutzentscheid oder Trennungsurtei l die Benützung de r 
Wohnung der Ehepartnerin bzw. dem Ehepaltner des Mitglieds zu, ka nn der Vorsta nd mit 
dessen Einverständnis den Mietvertrag auf die andere Person übertragen. Eine solche Über­
tragung setzt die Mitgliedschaft oder deren Erwerb durch die in der Wolullmg verbleibende 
Person sowie die Übernahme sämtlicher Wohnungsante iJ e voraus. Der Vorstand kann das 
Mitglied, dem die Benützung der Wohnung nicht zugewiesen wird, ohne Abmahnung aus der 
Genossenschaft ausschliessen, sofern er ihm keine andere Wohnung zur Verfügung stellen 
kalUl oder will . Dieselbe Regelung gilt beim Entscheid über die Au[hebung des Zusammenle­
bens der eingetragenen Paltnerschaft. 

2 Weist das Gericht im ScheidungsUIte il Wohnung und Mietvertrag de r Ehepartnerin bzw. 
dem Ehepartner des Mitglieds zu, kann der Vorstand , welm er dem Mitglied keine andere 
Wohnung zur Verfligung ste llen kann oder will , das Mitg lied ohne Abmahnung aus der Ge­
nossenschaft allsschl iessen. Die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner, auf die bzw. den der Miet­
vertrag übertragen wurde, muss Mitglied der Genossenschaft se in oder werden und sämtliche 
Wohnungsanteile übernehmen. Dieselbe Regelung gilt beim Urteil über die Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft. 

3 Die Belegungsvorschriften nach diesen Statuten bleiben vorbehalten. 

4 Die vermögensrechtlichen Folgen bezüglich der Genossenschaftsanteile richten sich nach 
dem entsprechenden Gerichtsentscheid bzw. der entsprechenden Konvention, wobei eine 
Auszahlung von Antei lkapital erst erfo lgt, nachdem der/die in der Wohnung verbleibende 
Ehe- bzw. eingetragene Partner/in einen entsprechenden Betrag de r Genossenschaft überwie­
sen hat 

Art. 9 Persönliche Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind verpflichtet 

a) die Interessen der Genossenschaft in guten Treuen zu wahren, 

b) den Statuten sowie den Beschlüssen der Genossenschaftsorganen nachzuleben, 

c) nach Möglichkeit an genossenschaftlichen Akt ivitäten teilzunehmen lind in genossen­
schaftlichen Gremien mitzuwi rken. 
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2 Die Genossenschaft kann für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung des 
Strom überschusses in das öffentli che Elektrizitätsnetz eigene Produktionsanlagen erstellen 
und betreiben. Sie kann zu diesem Zweck Dachflächen Dritten zur Verfügung stellen. 

j Genossenschafter, die Räum lichkeiten der Genossenschaft mieten, verpflichten sich, der 
Eigenverbrauchsgemeinschaft beizutreten sowie die Eigenverbrauchsenergie von der Genos­
senschaft oder Dritten gemäss den flir die Eigenverbrauchsgemeinschaft geltenden Bedingun­
gen zu beziehen. 

Art. 10 Mitgliedschaftsausweis 

Als Mitg liedschaftsausweis gi lt der Genossenschaftsanteilschein. 

2. Finanzielle Bestimmungen 

Art. tl Genossenschaftsanteile 

I Das Genossenschaftskapi ta l besteht aus der Summe der gezeichneten Genossenschaftsan tei­
Je. Diese lauten auf einen Nennwert von CI-IF 50'000.- und mUssen vo ll einbezahlt werden. 

2 1st die Mitgliedschaft mit der Miete oder dem Erwerb von Wohnungen der Genossenschaft 
verbunden, kann der Vorstand die Übernahme mehrerer Anteil scheine zur Pflicht machen. 

3 Die Anteilscheine werden nicht verzinst. 

" Die Auszahlung von Gewinnantei len an Genossenschafterinnen und Genossenschafter ist 
nicht zulässig. 

5 Mietet oder erwirbt ein Ehepaar eine Wohnung, können die fli r die betreffende Wohnung zu 
übernehmenden Pflichtantei lscheine auf heide Ehepartner in einern von ihnen gewähl ten 
Verhältn is verte ilt werden. Das gleiche gilt für Personen in eingetragener Partnerschaft. 

6 Der Vorstand erlässt ein Reglement betreffend die Genossenschaftsantei le. 

Art. 12 Fälligkeit 

I Die Bezahlung des Pflichtantei ls von e HF 50'000.- wird spätestens mit der Aufnahme des 
Mitglieds in die Genossenschaft fal li g. 

2 Der Vorstand setzt die Fälligkeit zur Zahlung weiterer gezeichneter Anteil scheine fest. 

Art. 13 Übertragung und Verpfändung von Anteilscheinen 

I Jede Verpfandung und sonstige Belastung von Anteilscheinen sowie deren Übertragung an 
Personen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind , ist ausgeschlossen. 
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2 Die Übertragung von Antei lscheinen ist nur von Mitglied zu Mitg lied zulässig und erfordert 
einen schrift li chen Abtretungsvertrag sowie die Zust immung des Vorstands. 

Art. 14 Rückzahlung von Antcilscheincn 

I Die Rückzahlung eines Anteilscheins erfolgt zum Bilanzwel1 des Austrittsjahres unter Aus­
schluss de r Reserven und Fondsein lagen, höchstens aber zum Nelillwert. 

2 Die Auszahlung erfolgt innert eines Monats nach Genehmigung der Jah resrechnung durch 
die nächste ordentliche Generalversammlung. Fa ll s die Finanzlage der Genossenschaft dies 
erfordert, ist der Vorstand berechtigt, die Auszahlung bis längstens drei Jahre aufzusch ieben. 

J In besonderen Fä llen kann der Vorstand eine vorzeitige Rückzahlung bewilligen. Art. 864 
Abs. 3 OR bleibt vorbehalten . 

.. Die Genossenschaft ist berechtigt, die ihr gegenüber dem ausscheidenden Mi tglied zu­
stehenden Forderungen mit dessen Guthaben aus den Genossenschaftsanteilen zu verrechnen. 

Art. 15 Weitere Betriebsmittel 

Die Genossenschaft kann sich weitere Betriebsmittel verschaffen 

a) alls Darlehen lind Bankkred iten mit und ohne grundpfandrechtl iche Sicherstellllng; 

b) wenn nötig aus einer eigenen Darlehenskasse; der Vorstand erlässt dazu gegebenenfa lls ein 
spezielles Reglement; 

c) aus Subventionen; 

d) aus Geschenken, Vermächtnissen und anderen Zuwendungen. 

Art.16 Haftung 

I Für die Verbind lichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschafts­
vermögen. 

2 Jede persönliche Haftbarke it der Mitgl ieder der Genossenschaft ist ausgeschlossen. 

J Zur Deckung von Bilanzverl usten besteht keine Nachschusspflicht de r Mitglieder. 

3. Rechnungswesen 

Art. 17 Jahresrechnung und Geschäftsjahr 

I Die Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang und wird nach den 
Grundsätzen der ordnungsgemässen Buchflihrung so aufgestell t, dass die Vermögens-, Finan­
zierungs- und Ertragslage der Genossenschaft zuverläss ig beurteilt werden kann. Sie enthält 
auch die Vorjahreszahlen. Massgebend sind die entsprechenden Bestimmungen des Obligati ­
onenrechts, weitere gesetzl iche Vorschriften, insbesondere jene der Wohnbauförderung, so­
wie die branchenüblichen Grundsätze. 
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2 Die Jahresrechnung ist der Revisionsste lle zur Prüfung zu unterbreiten. 

j Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Art. 18 Gewinnreserven 

I Der Jahresgewinn, we lcher aufgrund der Jahresrechnung berechnet wird, die nt in erster Li ~ 
nie der Äufnung der Gewinmeserven. 

2 Die Generalversammlung entsche idet unter Beachtung von Art. 860 Abs. I OR über die Hö­
he der Einlage in die gesetzlichen und freiwilligen Gewinnreserven. 

J Über die Beanspruchung der Gc'winnreserven entscheidet der Vorstand unter Beachtung von 
Art. 860 Abs. 3 OR. 

Art.19 Rücklagen und Wert berichtigungen 

I Der Erfolgsrechnung sind jährlich auf die Erneuerungsstrategie der Genossenschaft abge­
stimmte, angemessene Einlagen in die Emeuerungsfonds zu belasten. 

2 Dem Wertverzehr der Immobi lien ist mit angemessenen, regelmässigen Abschreibungen 
Rechnung zu tragen. Sie richten sich in der Regel nach den steuerlichen Richtlinien und wer­
den nach der indirekten Methode in der Bilanz dargestell t. Ist die Genossenschaft Baurechts­
nelunerin , w ird der El'folgsl'echnung jälulich eine Einlage in die Wertberichtigung für I-Ieim­
fa ll belastet. Fa lls deren Höhe nach den Vorgaben der Baurechtsverträge im Voraus bestimm­
bar ist, wird dabei diesem Betrag, andernfalls den steuerlich zulässigen Abschreibungen, an­
gemessen Rechnung getragen. 

J Bei staatlich geförderten Wohnungen haben Rücklagen und Wertberichtigungen den Vor­
schriften der Wohnbauförderung zu entsprechen. 

4 Die Generalversammlung kann im Rahmen von Art. 862 und 863 OR beschliessen, weitere 
Fonds zu äufnen. 

5 Die Mittel der Fonds werden vom Vorstand entsprechend dem jeweiligen Zweck verwaltet 
und verwendet sowie im Rahmen der Gesamtrechnung von der Revisionsstell e überprüft. 

Art. 20 Entschlidigung der Organe 

1 Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf eine massvolle Entschäd igung, welche 
sich nach den Aufgaben und der Arbeitsbelastung der einzelnen Mitglieder ri chtet und vom 
Vorstand se lber festgelegt wird. 

2 Die Entschädigung der Revisionsstelle richtet sich nach den branchenüblichen Ansätzen. 

3 Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen haben Anspruch auf ein massvolles Sit­
zungsgeld. 

~ Die Ausrichtung von Gewinnanteilen ist ausgeschlossen. 
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5 Die Gesamtsulllme der Entschädigungen für die Vorstandsmitglieder, aufgeteilt in Vor­
slandsentschädigung, zusätzliche Entschädigungen für Bautätigkeit und für weitere Arbeiten 
fur die Genossenschaft, sowie fii r weitere von der Genera lversammlung eingesetzte Kommis­
sionen ist in der Erfo lgsrechnung auszuweisen. 

6 Ferner werden den Mitgliedern von Vorstand, Revisionsstelle und Kommiss ionen die im 
Interesse der Genossenschaft aufgewendeten Auslagen ersetzt. 

4. Organisation 

Art. 21 Organe 

Die Organe der Genossenschaft sind 

a) die Generalversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) die Revisionsste lle. 

Art. 22 Gencrnlvcrsammlung 

I Die Generalversammlung de r Genossenschafterinnen und Genossenschafter ist das oberste 
Organ de r Genossenschaft. Ihr stehen fo lgende unübertragbare Befugnisse zu: 

a) Festsetzung und Änderung der Statuten, vorbehältlieh der Genehmigung durch das Bun­
desamt fur Wohnungswesen gemäss Art. 43; 

b) Wahl der Mitglieder des Vorstandes, dessen Präs identin oder Präsidenten sowie Wahl der 
Revisionsste lle; 

c) Genehmigung des Jahresberichts sowie Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfas-
sUl1g über die Verwendung des Bilanzgewinns; 

d) Genehmigung des Budgets; 

e) Entlastung der Mitg lieder des Vorstands; 

f) Entscheide über Beschwerden gegen den Ausschluss von Mitgliedern; 

g) Beschlussfassung über Ankauf, Übernaiune im Baurecht oder Verkauf von Liegenschaften, 
Häusern, unbebauten Grundstücken und Stockwerken; 

h) Auflösung der Genossenschaft und Wahl der Liquidatoren; 

i) Beschlussfassung über auf Antrag von Mitgliedern traktandierte Geschäfte, soweit diese 
der Beschlussfassung durch die Generalversammlung unterstehen; 

j) Beschlussfassung über a lle weiteren Geschäfte, die durch Gesetz oder Statuten der Gene­
ralversammlung vorbehalten sind oder die vom Vorstand der Genera lversammlung unter­
breitet werden. 

2 Über Geschäfte kann nur abgestimmt werden, wenn sie traktandiel1 sind. Zur Stellung von 
Anträgen im Rahmen der Traktanden bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung. 
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t Die ordentliche Generalve rsammlung findet e inmal jährl ich im ersten Kalender-Semester 
slatt. Der Termin wi rd mindestens vier Monate im Voraus bekanntgegeben. 

2 Die Generalversanunlung wird mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch den 
Vorstand e inberu fen. In der Einberufung sind die Traktandenli ste und bei Anträgen auf Ände­
rung der Statuten der Wortlaut der vorgeschlagenen Änderungen bekannt zu geben. Bei or­
dentlichen Generalversammlungen werden der Einladung der Jahresbericht inkl. Bericht der 
Revisionsstelle beigelegt. Diese Unterlagen sind 20 Tage vor dem Versammlungstag am Ge­
schäftsdomizil d~r Genossenschaft zur Einsicht aufzulegen. 

1 Anträge von Mitgliedern, Ober die an einer ordentl ichen Generalversammlung Beschluss 
gefasst werden soll , sind dem Vorstand mindestens drei Monate vor der Generalversammlung 
schriftl ich einzureichen. 

4 Die Generalversammlung wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten oder ausnahms­
weise von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. 

Art. 24 Ausserordcntliche Generalversammlung 

LEine ausserordent li che Generalversammlung findet statt 

a) auf Beschluss des Vorstands, 

b) auf Verlangen der Revisionsstelle, 

c) auf schriftliches Verl angen von mindestens fUnf Genossenschafterinnen bzw. Genossen­
schaftern. 

2 Die ausserordentliche Generalversammlung ist spätestens innert vier Wochen nach Einrei­
chung des Begehrens der Revisionsstelle oder der Mitglieder einzuberufen. 

) Anträge der Mitglieder oder der Revisionsstelle zuhanden einer ausserordent li chen General­
ve rsammlung sind gleichze itig mit dem Einberufungsbegehren zu stellen. 

Art. 25 Stimmrecht 

I Jedes Genossenschaftsmitg lied hat eine Stimme, ungeachtet der Anzahl der erwm benen An­
teilscheine. 

2 Das Mitglied kann sich mit schriftl icher Vollmacht durch ein anderes Mitglied oder durch 
den EhepartnerILebenspartner vertreten lassen. Niemand kann mehr a ls ein anderes Mitglied 
vel1reten. 

3 Juristische Personen üben das Stimmrecht durch eine bevoll mächtigte Vertreterin oder e inen 
bevollmächtigten Vertreter aus. 
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I Die Generalversammlung ist beschlussnihig, wenn sie statutengemäss einberufen worden ist. 

2 Wahlen und Abstimmungen erfolgen o ffen, sofe rn nicht ein Viertel de r anwesenden Mit­
glieder die geheime Durchführung verlangt. 

3 Die Generalve rsammlung fasst ihre Beschlüsse mi t abso luter MelU'heit der abgegebenen 
St immen, sofern Gesetz oder Statuten nichts anderes vorsehen. Bei Wahlen gilt im ersten 
Wahlgang das abso lute, im zweiten Wahlgang das relati ve Meh.r. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 

4 Für den Verkauf von Grundstücken und die Eimäumung von se lbständigen Baurechten, für 
Statutenänderungen sowie fü r die Auflösung der Genossenschaft ist die Zustimmung von 
zwei DrineJn der abgegebenen St immen notwendig. 

5 Bei Stimmengleichheit entscheidet die oder der Vorsitzende mit St ichentscheid. Der Stich­
entscheid gi lt nicht be im Beschl uss über die Auflösung der Genossenschaft. 

Art.27 Vorstand 

1 Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Genossenschaftsmitgliedern. Je die Sprecherin 
oder Sprecher des Finanzausschusses und des Bauausschusses müssen im Vorstand vel1reten 
se lll. 

2 Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

3 Die Präs identin oder der Präsident wird von der Generalversammlung gewählt . Im Übrigen 
konstituiert sich der Vorstand selbst. 

4 Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, in den Ausstand zu treten, wenn Geschäfte be­
handelt werden, die ihre eigenen Interessen oder die Interessen von ilmen nahestehenden na­
türlichen oder juristischen Personen berühren. Falls der gesamte Vorstand in den Ausstand 
treten muss, ist für das Geschäft ein Genehmigungsbesch.luss von der Generalversammlung 
einzuholen. 

Art.28 Aufgaben 

I Dem Vorstand ob liegen sämtliche Geschäfte, die du rch Gesetz oder Statuten nicht der Gene­
ralversammlung oder der Revisionsstelle vorbehalten sind, insbesondere die gesamte Ge­
schäftsführung und die Vel1retung der Genossenschaft. 

2 Der Vorstand erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsberi cht, der sich aus der Jahres­
rechnung und dem Jahresbericht zusammensetzt. Der Jahresbericht stellt den Geschäftsverlauf 
sowie die wirtschaft liche Lage der Genossenschaft dar und gibt die Prüfungsbestätigung der 
Revisionsstel le wieder. 
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3 Der Vorstand erlässt ein Organisationsreglement, welches insbesondere die Aufgaben des 
Vorstands lind der Ausschüsse festlegt und die Berichterstattungspflicht regelt. 

Art. 29 Unlcrschriftsbercchtigung 

Die Präsidentin oder der Präsident sowie die Vizepräs identin oder der Vizepräsident des Vor­
stands fuhren mit je einem weiteren Vorstandsmitglied Kollektivunterschrift zu Zweien. 

Art. 30 Beschlussfassung 

I Der Vorstand ist beschlussfahi g, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

2 Er entscheidet mit der e infachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich­
hei t entscheidet die oder der Vorsitzende mit Stichentscheid. 

Art. 3 1 Protokolle 

Der Vorstand fUhrt über seine Sitzungen Protokolle. 

Art. 32 Ausschüsse 

I Der Vorstand bi ldet einen Finanz- und e inen Bauausschuss. 

2 Er kann bestimmte Aufgaben weiteren Ausschüssen übertragen. 

3 Im Rahmen ihrer Delegat ion kommt den Ausschüssen selbständige Geschäftsfuhrungs- und 
Vertretungskompetenz zu. Sie sind gegenüber dem Vorstand ruf ihre Tätigkeit verantwortlich. 

4 Für Fachausschüsse können auch Fachpersonen beigezogen werden, die nicht Mitglieder 
der Genossenschaft sind. 

5 Die Ausschüsse sind beschlussflihig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. 

Art. 33 Revisionsstelle 

I Als Revisionsstelle wählt die Genera lversammlung e ine zugelassene Reviso ri n, einen zuge­
lassenen Revisor oder eine zugelassene Revisionsunternehmung nach dem Revisionsauf­
sichtsgesetz (RAG; Art. 5 ff. RAG und Art . 727c OR). Eine Mitm'beiterin oder ein Mi tarbe iter 
der öffentli chen Hand kann gewählt werden, wenn sie oder er die Anforderungen des RAG 
erfüllt . 

2 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein (Art. 729 Abs. I OR). Die Möglichkeit der Mit­
wirkung bei der Buchflihrung und der Erbringung anderer Dienstleistungen rur die Genossen­
schaft nach Art. 729 Abs. 2 OR findet ke ine Anwendung. 

3 Die Revisionsstelle wird ftir eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl ist mög­
lich. 
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I Die Revisionsstelle führt eine eingeschränkte Revision nach Art . 727a OR durch. Art. 906 
Abs. 2 OR bleibt vorbehalten. 

2 Aufgaben und Verantwortung der Revisionsste ll e ri chten sich nacb den gesetzli chen Best­
Immungen. 

3 Der Revisiollsstel le ist jederzeit, auch ohne Voranmeldung, Einsicht in die gesamte Ge­
schäfts- und Rechnungsführung zu gewähren. Sie ist zu Zwischenrevisionen berechtigt. 

~ Die Revisionsstelle legt der ordentlichen Generalversanunlung einen schriftli chen Bericht 
vor. 

5. Grundsätze zu Vermietung sowie Bau und Unterhalt der Gebäude 

Art. 3S Vermietung 

I Die Vermietung ist im Rahmen der nachfo lgenden Best immungen Aufgabe des Vorstandes. 

2 Der Vorstand erlässt ein Vermietungsreglement. Vor dessen Beschlussfassung konsultiert er 
dazu den Finanzausschuss, den Wohnausschuss und den Sozialausschuss. 

3 Die Miete von Wohnraum de r Genossenschaft setzt grundsätzli ch den Beitritt zur Genossen­
schaft vo raus. 

4 Die Genossenschaftsmitglieder sind verpfli chtet, se lber in den von ihnen gemieteten Woh­
nungen zu wohnen und d0l1 zivilrechtlichen Wolmsitz zu haben. 

5 Die ganze oder teilweise Untervermietung einer Wohnung oder einzelner Zimmer ist nur mit 
vorgängiger Zustimmung des Vorstandes zu lässig. Der Vorstand kaM die Zustimmung zu 
einem entsprechenden Gesuch aus den in Art. 262 Abs. 2 OR genannten Gründen verweigern. 
Als wesentl iche Nachteile bei der Untervermietung der ganzen Wohnung gelten insbesondere 
deren mehr als einjährige Dauer, die melu' als zweimalige Unterve rmietung im laufenden 
Mietverhältnis, die Untervermielung an Personen, welche die Vermietungsrichtlinien gemäss 
Vermietungsreglement nicht erfüllen sowie der Umstand, dass die Mitglieder nicht eindeutig 
darlegen können, dass sie die Wohnung nach Ablauf der Untervermietung wieder se lber be­
wohnen werden. Bei Untervermietung einzelner Zimmer entsteht der Genossenschaft auch ein 
wesentlicher Nachteil, weM damit Vermietungsrichtlinien gemäss Vermietungsreglement 
umgangen werden. Der Vorstand kann die tage- oder wochenweise Untervermietung an Dritte 
erlauben. Einzelheiten regelt der Vorstand im Vermietungsreglement. 

6 Der Vorstand sorgt daflir, dass die Mieterinnen und Mieter i.lber all fallige Auflagen aufgrund 
staatli cher WohnbaufOrderung informiert werden und sich zu deren Einhaltung verpflichten. 
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Art. 36 Mietzinse 

I Die Mietzinse staatlich gefördel1er Wohnungen richten sich nach den entsprechenden Vor­
schriften. Im Übrigen vermietet die Genossenschaft ihre Wohnungen grundsätzli ch zu den 
Selbstkosten. Sie verzichtet auf die Erzielung eines e igentlichen Gewinns sowie auf übersetz­
te Zahlungen an Dritte. 

2 Mi t den Mietzinsen müssen insbesondere gedeckt se in: 
< 

a) die Verzinsung des invest ierten Kapitals und die Leistung der ordentl ichen T ilgungsraten, 

b) d ie Bezahlung der Steuern, Abgaben, Gebühren und Verwaltungs- und Versicherungskos­
ten, 

c) den angemessenen Unterhalt der Gebäude und des Umgeländes, 

d) die Äufnung des Amortisationsfonds; des Reservefonds und zur Deckung alIniliiger Risi­
ken. 

) Die Genossenschaft kann e inen Sozial fonds äufnen , we lcher der M ilderung finanzieller Här­
tefalle bei MietzinsrOckständen von Bewohner:innen dient. Er wird durch Einlagen der Woh­
nungsmieter:innen a limentiert. Der Vorstand kann ausserordentliche Einlagen beschliessen. 
Der Sozialausschuss kann von Bewolmer:i rmen um Unterstützung aus dem Sozial fonds ange­
fragt werden und entscheidet nach Anhörung über die Vergabe von Ge ldern. Der Sozialaus­
schuss legt der Generalversammlung ein Reglement betreffend den Sozial fonds zur Genehmi­
gung vor. 

Art.37 Bau und Unterhalt der Gebäude 

I Beim Bauen und Umbauen ihrer Gebäude sind der Genossenschaft besonders wichtig: hohe 
Nutzungsflexibilität der Wohnungen bzw. Gewerberäume unter Berücks icht igung auch künf­
tiger Bedürfnisse, Gemeinschaftsräume mit gemeinschaftl ichem Aussenraum, hindemisfreies 
Bauen, hochwertige Aussenräume, kommunikat ive und sichere Erschliessung, geringer Fol­
ge unterhalt sowie Einsatz von ökologisch einwandfre ien Materia lien und Einsparung von 
Energie beim Bau und Betrieb. 

2 Mit einem fortlaufenden, nachhaltigen, kosten- und qualitätsbewussten Unterhalt passt d ie 
Genossenschaft ihre Gebäude an den Stand der techn ischen Möglichkeiten und an die zeitge­
mässen genossenschaftl ichen Wohnhedürfnisse an und sorgt damit rur die Werterhaltung der 
Gebäude. Dazu gehört auch die regelmässige Prüfung von Massnahmen zur Wohnwertsteige­
rung der Liegenschaften und ihrer Umgebung. 
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3 Bei umfassenden Renovat ionen und Ersatzneubauten achtet die Genossenschaft auf ein soziw 

al verträgliches Vorgehen. Sie kündigt solche Vorhaben mindestens zwei Jahre im Voraus an 
und bietet den Betroffenen nach Möglichkeit mindestens ein Umsiedlungsobjekt an. Bei der 
Vermietung der umgebauten Gebäude lind von Ersatzneubauten sind in erster Linie die bishew 

rigen Mieter/innen zu berücksichtigen, sofern diese dcn Vcrmietungskritcrien entsprechen. 

Art 38 Unvcrkiiuflichkcit der Grundstücke, Hiiuser und Wohnungen 

1 Die Grundstücke, Häuser und Wohnungen der Gcnossenschaft sind grundsätzlich unverkäuf­
lich. 

2 Bei Vorliegen wichtiger Gründe entscheidet die Generalversammlung mit Zweidrittelmehrw 

heit über einen Verkauf und dessen Modalitäten lind die Einräumung von selbständigen Bauw 

rechten. 

J Bei staatl ich geförderten Wohnungen sorgt der Vorstand dafOr, dass die El'werberinnen und 
Erwerber über allfällige Auflagen aufgrund der Wohnbaufö rderung informiert werden und 
sich zu deren Einhaltung verpfli chten. 

6. SchlussbestimmungeIl 

Art. 39 Auflösung der Genossenschaft 

I Die Auflösung der Genossenschaft ka nn durch eine besonders zu diesem Zweck einberu fene 
Genera lversammlung mit Zustimmung von zwei Dritte ln der an der Generalversammlung 
abgegebenen gOltigen Stimmen beschlossen werden. 

2 Der Vorstand fOhrt die Liquidation nach den Vorschriften von Gesetz und Statuten durch, 
fall s die Generalversammlung damit nicht besondere Liquidatori nnen bzw. Liquidatoren be w 

auftragt. 

Art. 40 Liquidalionsübcrschuss 

I Das Genossellschaftsvermögen, das nach Tilgung allel' Schulden und Rückzahlung sämtli w 

eher Genossenschaftsanteile zum Nennwe l1 verbleibt, hat vo llumftinglich zugunsten des ge­
meinnützigen Wolmungsbaues zu erfolgen. Die Generalversammlung bestimmt die Empflinw 

gerin oder den Empfänger. 

2 Abweichende Bestimmungen der WolmbaufOrderung von Bund, Kanton, Gemeinden oder 
deren Ansta lten bleiben vorbehalten 
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Art. 41 Publik:ltionsorgan und Mitteilungen 

I Publi kationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblau. 

2 Die von der Genossenschaft an ihre Mitglieder ausgehenden internen Mittei lungen und Ein­
berufungen erfo lgen schriftlich, durch E-Mail oder du rch Zirkular, sofern das Gesetz nicht 
zwingend etwas anderes vo rschreibt. 

Art.42 Genehmigungsvorbehalt 

Diese Statuten und ihre Änderungen bedürfen vor der Beschlussfassung durch die General ­
versammlung einer Genehmigung durch das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), wenn 
Fördergelder des Bundes bezogen werden, sowie wenn das B WO der Genossenschaft die 
Gemeinnützigkeit nach dem Wohnraumforderungsgesetz (WFG) bescheinigen soll , 

Art. 43 Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden durch die 5. ordentliche Genera lversammlung am 27, Oktober 2022 
angenommen und treten mit diesem Datum in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 
07. Dezember 2020. 

Der Präsident: 

~~~~t 
Die Vizepräsidentin 

Chri stoph Posse It Susi Rehsteiner 


